


Notwendige Unterlagen und Angaben zur  
Grundsteuerreform in Niedersachsen 

 
Pompe & Brandt Partnergesellschaft mbB, Auf dem Bergkurg 24, 31693 Hespe 

 
 

Mandant, Adresse: 

Telefon f. Rückfragen: 
 

 

1.  
Adresse des Grundstücks : 

Bundesland : 

2.  ALLE zum 01.01.2022 im Grundbuch eingetragenen Eigentümer mit Adresse und Anteil, siehe unten. 

3.  Handelt es sich um mehrere Grundstücke (Flurstücke) im Grundbuch? 

4.  Kopie des Info-Schreibens vom Finanzamt beifügen. 

5.  

Wohnfläche von Gebäuden     ___________________ m² 

Bei reinen Wohngebäuden ist nur die Wohnfläche zu erklären. Die Fläche eines Arbeitszimmers gehört zur Wohnfläche. 

Die Wohnfläche finden Sie ggf. in Ihren Bauunterlagen oder dem Kaufvertrag. 

Eine weitere Beschreibung finden Sie auf Seite 2. 

6.  Nutzfläche von Gebäuden     ___________________ m² 

Eine weitere Beschreibung finden Sie auf Seite 2.  

7.  

   Einfamilienhaus                                                    Zwei-/Mehrfamilienhaus  

   nicht zu Wohnzwecken dienende Gebäude    Land- und Forstwirtschaft 

   Eigentumswohnung       mit Sondereigentum 

    ohne Sondereigentum 

8.  Handelt es sich um ein Grundstück mit Erbbaurecht?      

   Nein                                           Ja 

 
 
Eigentümer 1 
(Name, Adresse, Steuer-ID, Geb.Datum, Anteil) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Eigentümer 2  
(Name, Adresse, Steuer-ID, Geb.Datum, Anteil) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

(weitere Eigentümer auf gesondertem Blatt) 
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Grundsteuerreform in Niedersachsen 
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Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche 

In den Fällen der Wohnnutzung ist – grundsätzlich – allein die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung 
(WoFlV) maßgeblich. Flächen weiterer zu der Wohnung gehörender Räume wie z. B. Keller-, Abstell-, 
Heizungsräume oder Waschküchen, die nicht Wohnfläche sind, sind hier nicht zu berücksichtigen; auch nicht als 
Nutzfläche.  

In einem Gebäude, das sowohl für Wohnzwecke als auch für andere Zwecke verwendet wird, werden 
Zubehörräume, wie z. B. Kellerräume, unterschiedlich behandelt, je nachdem welcher Nutzung sie dienen bzw. 
zu dienen bestimmt sind. Ein häusliches Arbeitszimmer gehört zur Wohnfläche.  

Wohnfläche in m² 

Die Wohnfläche (Umfang und Ermittlung) ergibt sich aus der Wohnflächenberechnung nach der 
Wohnflächenverordnung. Sie können die Wohnfläche in der Regel den Bauunterlagen, dem Mietvertrag oder 
Nebenkosten-/Hausverwalterabrechnungen entnehmen. Es ist auf volle Quadratmeter abzurunden. 

Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung 
gehören. Bei Eigentümergemeinschaften/Wohnheimen sind dies anteilig auch die Grundflächen der Räume, die 
zur gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen sind. 

Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von: 

 Wintergärten 

 Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie 

 Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung oder dem 
Wohnheim gehören. 

Die Grundflächen von zur Wohnung gehörenden Zubehörräumen innerhalb des Wohngebäudes sind nicht 
einzubeziehen. Zubehörräume sind unter anderem: 

 Kellerräume, Abstellräume, Heizungsräume 

 Waschküchen und Trockenräume 

 Bodenräume 

Entsprechen die Grundflächen von Räumen nicht den Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder zur 
Nutzung zu Wohnzwecken, gehören diese nicht zur Wohnfläche. 

Nicht mehr zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen 

Werden Gebäudeflächen nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt, wird eine solche Nutzung so lange weiter 
unterstellt bis eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt. 

Kurzfristige Beherbergung 

Nicht zu den Wohnzwecken zählt die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung 
(z. B. Hotels, Ferienwohnungen und Vermietung, auch über Airbnb o.ä.). Diese Räume sind den Nutzflächen 
zuzuordnen.  

Nutzfläche in m² 

Werden Flächen nicht zur Wohnnutzung verwendet, ist die Nutzfläche des Gebäudes maßgeblich. Bei 
vermieteten Gebäuden kann die Nutzfläche in der Regel dem Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung 
entnommen werden. Auch in den Bauunterlagen befindet sich regelmäßig eine Nutzflächenberechnung. Es ist 
auf volle Quadratmeter abzurunden. 

 

Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Anleitung zur Anlage Grundstücke der 
Steuererklärung, die wir Ihnen im Download-Bereich auf unsere Homepage zur Verfügung gestellt 
haben. 


